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RS OGH 1977/6/7 1Ob609/77,
3Ob605/77

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 07.06.1977

Norm

AußStrG §14 Abs2 B3

ZPO §409 Abs1

ZPO §409 Abs2

Rechtssatz

Bei der Ausmessung der Leistungsfreiheit handelt es sich um eine verfahrensrechtliche Frage. Für die Einräumung

einer längeren Leistungsfrist als 14 Tage hinsichtlich der Zahlung des fälligen Unterhalts fehlt eine gesetzliche

Grundlage. (Rekursgericht billigt dem Verpflichteten Ratenzahlungen zu.)
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